
Kommunal: Recht & Verwaltung18

EO berücksichtigt, dass ab 1.
Jänner 2010 die harmonisierte
BAO anstelle der landesgesetz -
lichen Abgabenvorschriften im
Vollstreckungsverfahren anzu-
wenden ist.

3 2. Änderung des Kommunal-
steuergesetzes  
Die Novelle zum Kommunal-
steuergesetz wurde mit Art. 3
Abgabenverwaltungsreformge-
setz, BGBl I 20/2009, am 25.
März 2009 kundgemacht und ist
am 26. März 2009 (ausgenom-
men die Bestimmungen des § 10
Abs 4 und Abs 5 KommStG – Zu-
teilung und Zerlegung) in Kraft
getreten. 
Haftungen gemäß § 6a
KommStG 1993: Im Kommunal-
steuergesetz 1993 wurden man-
gels landesgesetzlicher Normen
Haftungsbestimmungen aufge-
nommen. 
Anträge auf Zerlegung oder Zu-
teilung der Bemessungsgrund -
lage gemäß § 10 Abs. 4 und 5: 
Die Fristen für Anträge auf Zer-
legung oder Zuteilung der Be-
messungsgrundlage werden ab
1. Jänner 2010 von fünfzehn
Jahren auf zehn Jahre verkürzt,

weil die zehnjährige Bemes-
sungsverjährungsfrist der BAO
(§ 209 Abs. 3 BAO) gilt. 
Strafbestimmungen (§ 15
KommStG 1993):
Die Gemeinden können u. a. bei
einer Abgabenverkürzung unter
Verletzung einer abgabenrecht -
lichen Anzeige-, Offenlegungs-
oder Wahrheitspflicht Anzeigen
an die zuständige Strafbehörde
erstatten. Das Verfahren ist im
Verwaltungsstrafgesetz 1991 ge-
regelt.

3 3. Änderung des Grundsteuer-
gesetzes: 
Mit § 28c Grundsteuergesetz
1955 wurde eine bundeseinheit-
liche Regelung geschaffen; dem-
nach gilt für Grundsteuerbe-
scheide ab 1. Jänner 2010 eine
Wirkungsfiktion, die für Grund-
steuermessbescheide schon bis-
her im § 194 Abs. 5 BAO nor-
miert wurde:
„Der Grundsteuerbescheid wirkt
kraft Gesetzes auch gegen den
Rechtsnachfolger, auf den der
Steuergegenstand nach dem Fest-
stellungszeitpunkt übergegangen
ist. Die gleiche Wirkung gilt bei
Nachfolge im Besitz.“

Neues Praxishandbuch mit Mus -
terformularen und Beispielen.
Die Einhebung von Abgaben ist
für die Gemeinden ein wesentli-
cher Bereich – täglich organisie-
ren viele MitarbeiterInnen die
Abgabenverwaltung. 
Bisher gab es jedoch viele ver-
schiedene Regelwerke – der
Überblick war nur schwer zu er-
langen. Nun tritt mit Jahresbe-
ginn 2010 eine einheitliche Bun-
desabgabenordnung (BAO) in
Kraft. Ein soeben im Verlag Manz
erschienenes Praxishandbuch
stellt die Neuerungen im Detail
vor. 
3 Die häufigsten Regelungen
beim Abgabenverfahren vor den
Landes- und Gemeindebehörden 
3Musterformulare und Muster-
bescheide – sofort anwendbar, in
einheitlicher Form 
3Wichtige Beispiele von Sonder-
regelungen für Länder und Ge-
meinden 

Bgm. Hel-
mut Mödl-
hammer,
Präsident
des Österreichischen Ge-
meindebundes: „Dieser neue
Leitfaden bietet Ihnen sofort al-
les, was Sie über die neue BAO
wissen müssen.“

Abgabenordnung für Bund,
Länder und Gemeinden

Buch-Tipp

Kamhuber/Mühlberger/Pilz/ 
Rathgeber; „Die neue Abga-
benordnung für Bund, Län-
der und Gemeinden.“
MANZ 2009. XII, 202 Seiten.
24 Euro (Subskriptionspreis
bis 30. 11. 2009: 19,90 Euro).
ISBN 978-3-214-03732-1
Kundenbestellungen 
telefonisch unter 
(01) 531 61-100 oder per 
E-Mail an bestellen@manz.at

Das Buch

Aufgrund des Entschlie -
ßungsantrages des Natio-
nalrates von Anfang Sep-

tember wurde die Bundesregie-
rung aufgefordert, unter Einbe-
ziehung des Rechnungshofpräsi-
denten eine Neuordnung der
Kompetenzen für die Gebarungs-
überprüfung der Gemeinden zu
erarbeiten. Abgesehen von den
dabei zu berücksichtigenden
Zielsetzungen wurde in diesem
Entschließungsantrag weder die
Einbindung der Länder noch die
der kommunalen Spitzenver -
bände verlangt.
Dennoch wurde der Österreichi-
sche Gemeindebund von den
Klubs des Nationalrates zu Vor-
besprechungen eingeladen, nicht
aber die Länder. Der Gemeinde-
bund hat daher mit Nachdruck
auf die Notwendigkeit einer Ein-
bindung der Länder hingewie-
sen, da eine Neuordnung der
Kompetenzen insbesondere im
Hinblick auf die Gemeindeauf-
sicht in die Organisationshoheit
der Länder eingreifen kann.
Der Gemeindebund hat von sich
aus die Landeshauptleute und
politischen Gemeindereferenten
der Länder auf dieses Problem
aufmerksam gemacht und hat
diese gleichzeitig ersucht, Stel-
lungnahmen zu diesem Thema
abzugeben. 

Stimmen aus den Ländern 

LR Mag. Franz Steindl aus dem
Burgenland betonte in seiner Ant-
wort, dass sich die Prüfstrukturen
im kommunalen Bereich
grundsätzlich bewährt haben, aus
Sicht des Burgenlandes darf es
aber nicht zu einem Prüfdefizit
wegen mangelnder personeller
Ausstattung der Gemeindeprü-
fung kommen. Eine Einbindung
von Rechnungshöfen wäre nur
dann zweckmäßig, wenn es zu ei-
ner Kooperation von Gemeinde-
aufsicht und vor allem Landes-
rechnungshof käme. Schon jetzt
wird diese Zusammenarbeit
durch das Burgenländische Lan-
desrechnungshofgesetz ermög-
licht. Kernforderung muss aber
sein, dass in beiden Institutionen
entsprechend qualifiziertes Perso-
nal vorhanden ist, so Steindl. Die
Einbindung des Bundesrech-
nungshofes sei nur in ganz spezi-
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ellen Fällen sinnvoll, etwa bei
komplexeren Sachverhalten und
in größeren Gemeinden.
Der Salzburger Landeshaupt-
mann-StV. Dr. Wilfried Haslauer
nahm ganz klar gegen eine Aus-
weitung der Prüfkompetenzen
des Bundesrechnungshofes Stel-
lung. Bestehende Prüfeinrichtun-
gen in den Gemeinden und im
Land, etwa die Kontrollausschüs-
se, die Gemeindeaufsichtsbehör-
de und der Landes-RH, haben
sich bewährt, so Haslauer. Eine
Abstimmungsoptimierung dieser
Institutionen sei allerdings noch
möglich.
Landeshauptmann-Stv. Hermann
Schützenhöfer schlug für die Stei-
ermark in dieselbe Kerbe: Das
Sys tem der Gemeindeaufsicht hat
sich bewährt, auch im Hinblick
auf eine begleitende Unterstüt-
zung der Gemeinden. Eine Lücke,
so der politische Gemeinderefe-
rent, bestehe allerdings in der
Prüfkompetenz der Gemeinde-
aufsichtsbehörde bei den ausge-
gliederten Unternehmen der Ge-
meinden. An eine Ausweitung
dieser Kompetenz wird in der
Steiermark gearbeitet. Laut
Schützenhöfer bestehe kein An-
lass, eine Ausweitung der Prü-
fungsbefugnis des Bundes-RH
vorzunehmen, da dieser bereits
jetzt auf Ersuchen des Landes
kleinere Gemeinden prüfen kann. 
Auf telefonische Nachfrage 
bestätigte das Büro von Landes-
hauptmann Voves, dass dieser 
einem Vorschlag des Gemeinde-
bundes folgen könne, nach dem

zwischen den Gemeindeaufsichts-
behörden und den kommunalen
Interessensvertretungen weitere
Instrumente zur verbesserten
Transparenz der Gemeindegeba-
rung erarbeitet werden sollten.

Eingriff ins föderalistische
Gefüge Österreichs

Bei aller Konstruktivität der Ant-
worten klang doch überall ein
wenig Kritik an der Formulie-
rung der parlamentarischen Ent-
schließung
durch, da hier
doch massiv in
das föderalis -
tische Gefüge
Österreichs
eingegriffen
werden soll,
ohne die Län-
der im Vorfeld
einzubinden. Auf den Punkt
brachte die Kritik Landeshaupt-
mann Günther Platter aus Tirol,
mit einer ernsten und
grundsätzlichen Stellungnahme.
Das derzeitige Zusammenspiel
zwischen Land und Gemeinden
funktioniere ausgezeichnet, so
Platter. Die Gemeindeaufsicht in

Bezirkshauptmannschaft und
Landesregierung seien viel mehr
als bloße Prüforgane. Die Ge-
meindeaufsicht sei überdies ein
Informationsknoten und eine
wichtige Schnittstelle zwischen
Land und Gemeinden. In allen
öffentlichen Bereichen solle es
umfassende Transparenz und ei-
ne unabhängige Prüfung geben.
Die Diskussion nach den Katego-
rien „Gemeindeaufsicht“ oder
„Rechnungshof“ sei aber aus
dem Zusammenhang gerissen. 
Durch Verschiebungen von 
Prüfkompetenzen ergeben sich
laut Platter keinerlei Ein -
sparungspotenziale. Die bisher
nicht vom Bundes-Rechnungs-
hof geprüften Gemeinden soll-
ten seiner Ansicht nach auch
weiterhin nicht von diesem ge-
prüft werden. Der Entschlie -
ßungsantrag stelle den födera-
len Grundaufbau in Österreich
in Frage. Der Landeshauptmann
im O-Ton: „Abschließend 
möchte ich noch darauf hin -
weisen, dass die momentan 
vorliegende Entschließung den
föderalen Aufbau unseres Bun-
desstaates und insbesondere
auch die regionalen Prüfeinrich-
tungen zugunsten einer Zentra-
lisierung weitgehend unbeach-

tet lässt. Als Landeshauptmann
sehe ich es als eine meiner wich-
tigsten Aufgaben an, alle Ten-
denzen, die eine weitere Zentra-
lisierung zum Gegenstand ha-
ben könnte, kritisch zu hinter-
fragen.“

Kontrolle der Gemeinden: Rechnungshof oder Gemeindeaufsicht?

Kein Einsparungspotenzial durch
Verschiebung der Kompetenzen 
Konstruktive Ansätze bei der Debatte um die  Neuordnung der Kompe-

tenzen für die Gebarungsüberprüfung der Gemeinden. Aber gleichzeitig

überall Kritik, weil durch die Nicht-Einbindung der Länder das föderative

Gefüge Österreichs „ausgebremst wird“. Zudem führt die Diskussion

nach „Rechnungshof“ oder „Gemeindeaufsicht“ am Problem vorbei.

Das derzeitige Zusammenspiel 
zwischen Land und Gemeinden 
funktioniert ausgezeichnet.

Tirols LH Günther Platter sieht in
der bloßen Verschiebung von
Prüfkompetenzen keinen Vorteil

Der Gemeindebund hat mit Nachdruck auf die
Notwendigkeit einer Einbindung der Länder
hingewiesen, da eine Neuordnung der 
Kompetenzen insbesondere im Hinblick auf
die Gemeindeaufsicht in die Organisations -
hoheit der Länder eingreifen kann.


